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Tierschutz und Strafrechtsreform 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die Abg. M a r k und Genossen haben in einer der letzten National­

ratssitzungen unter dem Hinweis auf die ständigen Zeitungsnachrichten über 

Tiermisshandlungen eine parlamentarische Anfrage an den Justizminister ein­

gebracht und u.a. die Frage angeschnitten, ob die in Betracht kommenden Straf­

bestimmungen in dieser Hinsicht verschärft werden könnten. 

Bundesminister für Justiz Dr. T s c h ade k hat in Beantwortung der 

Anfrage zu dieser Frage Stellung genommen und dabei ausgeführt: 

Zur ~rlassung gesetzlicher Bestimmungen zum Schutze der Tiere gegen 

Quälerei und zur Vollziehung solcher Bestimmungen sind nach Art. 15 Abs. 1 

des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 die Länder zuständig. 

Tatsächlich haben auch alle Bundesländer Tierschutzgesetze mit Straftatbe­

ständen gegen Tierquälerei geschaffen. Die Ahndung der Tierquälerei obliegt 

in sämtlichen Bundesländern - mit Ausnahme von Vora.rl berg - ausschliesslich 

den Verwaltungsbehörden. In Vorarlberg ist zwar zunächst ebenfalls die Ver­

wa.ltungsbehörde zur Bestrafung von Tierquälerei berufen, in schweren Fällen 

haben aber die Bezirksgerichte auf Antrag der Bezirksverwa+tungsbehörde zu 

entscheiden. ~ine Verschärfung dieser in Landesgesetzen enthaltenen Strafbe­

stimmungen, wie sie in der Anfrage gefordert wird, wäre daher nur im Wege der 

Landes-, nicht aber der Bundesgesetzgebung möglich. Zur Vorbereitung solcher 

legislativer Massnahmen ist jedoch das Bundesministerium für Justiz nicht 

zuständig. 

Bundesgesetzl iche Bestimmungen gegen Tie rquälerei könnten nur auf Grund 

des Kompetenztatbestandes des Art. 10 Abs. 1 Z. 6 des Bunde~. Verfassungsgesetzes 

("Strafrechtswesen mit Ausschluss des Verwaltungsstrafrechtes und Verwaltungs­

strafverfahrens in Angel ege nheiten, die in den selbständigen Wirkungsbereich 

der Länder fallen"), also nur als rein strafgesetzliehe Vorschriften erlassen 

werden. 

Die Kommissio n zur Ausarbeitung eines Strafgeeetzentwurfes, die bereits 

eine e rhebliche Anzahl von Bestimmungen des Besonderen Teiles des Strafgese tzes 

beschlossen hat , wird sich aller Voraussicht nach auch mit der Frage der Auf­

nahme solcher Vorschriften in das neue Strafgesetz auseinandersetzen. Dies ist 
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umsomehr anzunehmen, als der Strafgesetzentwurf 1921, der der Kommission 

gerade im Besonderen Teil öfter als Vorbild gedient hat, ebenfalls eine 

Strafbestimmung gegen Tierquälerei enthielt. 

Bs wäre zwar möglich, auf diesem Gebiete, das - wie auch die Anfrage 

betont - das Interesse der Öffentlichkei t in hohem Masse besitzt, der end­

gültigen Regelung durch das neue Strafgesetz im Wege einer Teilreform vor­

zugreifen. Die Bestrafung der Tierquälerei ist aber nicht da s einzige drin­

gende Problem. Mit Rücksicht auf die Vielfalt der einer Änderung oder Er­

gänzung des Strafgesetzes dringend bedürftigen Bestimmungen wird nach Ab­

schluss der ersten Lesung des ßntwur fes eines neuen Strafgesetzes durch die 

St r afrechtskommis sion - also e t wa in Jahresfrist - eine Entscheidung dar­

über getroffen wer den müssen, ob man alle dringenden Probleme des materieller. 

Str afrechtes im Wege e iner Teilreform löst oder das Inkrafttreten eines 

neuen Strafgesetzes abwarten will. Der e r ste Weg wird zweckmässig sein, 

wenn die Gesarntreform einen längeren Z\:3itraum in Anspruch nehmen wird . Im 

Zuge einer solchen Teilreform kann dann auch eine bundesgesetzliehe Straf­

bestimmung gegen Ti erquäl er ei ge schaffen werden. Das Problem des Tierschut­

zes abe r aus der Gesamtreform herauszulösen und schon jetzt einer gesonderten 

Re gelung zuzuführen, halt e ich eben wege n der Vielfalt anderer noch dringen­

derer oder ebenso bedeut s amer strafr echtlicher Probl eme nicht für rätlich. 

-.-.-,,-.-.-
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